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Digitalisierung

KBV informiert  
zur Telematik
infrastruktur

Die Telematikinfrastruktur (TI) 
soll Praxen, Krankenhäuser, 
Apotheken und weitere Akteure 
des deutschen Gesundheits­
systems digital vernetzen. Ent­
sprechend der gesetzlichen Vor­
gaben sollen alle Praxen bis 
zum 30.06.2019 mit der neuen 
Technik ausgestattet und an die 
„Datenautobahn“ angebunden 
sein.

Infos zur laufenden TI-Anbindung

Die KBV hat ihre Broschüre aus der 
Reihe „PraxisWissen“ zum Thema 
TI aktualisiert. Die Broschüre bietet 
neben grundlegenden Informationen 
darüber, wie Arztpraxen sich an die 
TI anbinden können, auch einen 
Überblick über die notwendigen tech­
nischen Komponenten sowie die Fi­
nanzierung. Außerdem erhalten Ärz­
te und Psychotherapeuten hier Tipps 
zur Umsetzung, kurze Checklisten 
und Hinweise, u.  a. auch zum Ver­
sichertenstammdatenmanagement. 

Kommende TI-Anwendungen

Zudem enthält die Broschüre Informa­
tionen über den Stand der nächsten 
TI-Anwendungen „Notfalldatenmana­
gement“ und „elektronischer Medi­
kationsplan“ sowie über die elektroni­
sche Patientenakte.

↘↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

•	Die aktualisierte TI-Broschüre und wei­
tere Informationen finden Sie bei der 
KBV online unter www.iww.de/s2563.

Finanzierung

Worauf es bei der Praxis- bzw. Geräte
finanzierung ankommt

Insbesondere bei der Finanzierung im Rahmen einer Übernahme 
einer Arztpraxis bzw. bei einer größeren Gerätefinanzierung sind 
– neben einem guten Zinssatz – viele weitere Einflussfaktoren zu 
betrachten. Diese greifen ineinander und verhalten sich teilweise 
konträr zueinander. Um die Darstellung übersichtlich zu halten, 
werden die Faktoren anhand der Finanzierung eines Praxiseinstiegs 
erläutert. Fast alle Aspekte lassen sich analog auf die Finanzierung 
von medizinischen Großgeräten übertragen.

von Dipl.-Kfm. Steuerberater  
Dirk Klinkenberg, CURATOR GmbH, 
Spezialkanzlei für Heilberufe, 
Bergisch-Gladbach, www.curator.de

Grundlagen der Praxisfinanzierung

Die Finanzierung eines Praxisein­
stiegs hat in aller Regel ein großes 
Volumen und somit eine hohe wirt­
schaftliche Bedeutung. Zwei sehr 
unterschiedliche Bereiche müssen 
beleuchtet werden:
•	Die Analyse der Praxis, in die der 

Arzt einsteigen möchte, um die 
Tragfähigkeit der Finanzierung 
beurteilen zu können

•	Die verschiedenen Einflussfaktoren 
der Finanzierung selbst

Notwendiges Finanzierungsvolumen
Der Kaufpreis enthält ein angemesse­
nes Entgelt für die Sachwerte (medi-
zinisches Gerät etc.) sowie für den 
immateriellen Wert „Goodwill“. Die 
Höhe des „Goodwill“ hängt von 
vielen Faktoren (z. B. Patientenstamm, 
Praxisstandort) ab und muss indivi­
duell ermittelt werden. Oft existiert 
bei der Übernahme von Arztpraxen 
im Wege der Nachfolge zum Renten­
eintritt ein in den Finanzbedarf einzu­
planender Investitionsstau.

Tragfähigkeitsanalyse beim 
Praxiseinstieg 
Nachdem der Kaufpreis festgelegt 
und die eigenen Vorstellungen zum 

notwendigen Investitionsbedarf kon­
kretisiert worden sind, folgt die Trag­
fähigkeitsanalyse. Es muss berechnet 
werden, ob aus den zukünftigen 
Praxisgewinnen die Finanzierung 
langfristig bedient und daraus ein 
angemessener Lebensunterhalt bestrit­
ten werden kann. Für die zu überneh­
mende Praxis muss eine realistische 
und differenzierte Umsatz- und 
Gewinnprognose erstellt werden.

Dabei sind alle Faktoren zu berück­
sichtigen, die eine wirtschaftliche 
Bedeutung haben:
•	 Prognose der zukünftigen KV-

Umsätze unter Beachtung der 
Qualifikation des übernehmenden 
Arztes

•	Prognose der zukünftigen 
Privatabrechnungen

•	Entwicklung der Personalkosten, 
Raumkosten etc.

Daraus ergibt sich ein prognostizierter 
Gewinn. Unabhängig von der Gewinn­
prognose des Praxisveräußerers, der 
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sicher einen möglichst guten Verkaufs­
preis erzielen möchte, sollte aufgrund 
der Wichtigkeit die Prognoserech­
nung von einem hinzugezogenen 
Experten erstellt werden. Anschlie­
ßend muss ermittelt werden, ob die 
Liquidität nach Praxisfinanzierung 
ausreicht, den zukünftigen Lebens­
unterhalt des Arztes zu bestreiten. Es 
folgt zunächst die steuerliche Betrach­
tung, da diese im Ergebnis eine Rück­
wirkung auf die Liquidität hat.

Steuerliche Betrachtung
Prognostizierter Gewinn der Arzt­
praxis (inkl. Abschreibung auf die 
übernommenen materiellen Praxis­
werte)

abzgl. Zinsen für Praxisfinanzie­
rung

abzgl. Abschreibung des immate­
riellen Praxiswertes*

= zu versteuernder Praxis
gewinn

* �Der immaterielle Praxiswert (Good­
will) ist die Differenz zwischen 
dem gezahlten Kaufpreis und dem 
Buchwert der Praxis. Er kann bei 
Übernahme einer Einzelpraxis auf 
drei bis fünf Jahre und beim Ein­
stieg in eine Gemeinschaftspraxis 
auf sechs bis zehn Jahre abge­
schrieben werden.

Liquiditätsebene
Prognostizierter Gewinn der Arzt­
praxis (s. o.)

abzgl. Zins und Tilgung für die 
Praxisfinanzierung

abzgl. Steuern auf den zu versteu­
ernden Praxisgewinn

= Liquidität, die aus der Pra­
xis zur Verfügung steht

abzgl. persönliche Zwangsausga­
ben (Krankenversicherung, 
Ärzteversorgung etc.)

= Liquidität, die zum Leben 
übrig bleibt

Hier wird deutlich, dass die Planung 
einer Praxisfinanzierung auch eine 
Berücksichtigung des Privatbereichs 
zwingend voraussetzt.

Der Umfang der privaten „Zwangs­
ausgaben“ und des persönlichen 
Lebensstandards ist je nach Lebens­
situation sehr unterschiedlich. Ein 
Lediger am Anfang seines Berufs­
lebens hat sicherlich geringere Auf­
wendungen für Wohnen, Essen, 
Urlaub etc. als der Arzt mit Familie. 
Auch andere Kosten (z. B. bereits 
bestehende Verpflichtungen aus 
zusätzlicher Altersvorsorge, Vermie­
tungsimmobilien) müssen berücksich­
tigt werden. Diese hier vereinfacht 
dargestellten Berechnungsschritte 
sollten am besten mit einem Berater 
durchgeführt werden, damit kein 
Aspekt vergessen wird.

Drei Aspekte der Praxisfinanzierung

Für die Wirtschaftlichkeit spielt der 
Zinssatz eine wichtige Rolle. Um eine 
Finanzierung wirklich zu beurteilen, 
müssen aber deutlich mehr Faktoren 
beachtet werden.

1. Aspekt: Der Zinssatz
Ein niedrigerer Zinssatz spart wirt­
schaftlich gesehen Geld und deshalb 
sollte man sich mit der Höhe des 
aktuellen Zinsniveaus und zins­
günstigen Förderkrediten (z. B. KfW) 
beschäftigen. Ebenso ist es ratsam, 
sich zum Vergleich auch Angebote 
von anderen Banken als der Haus­
bank einzuholen.

Dennoch ist die Bedeutung des Zins­
satzes nicht so hoch, wie man häufig 
glaubt. Ein etwas zu hoher Zinssatz 
hat den wenigsten Ärzten wirklich 
Probleme bereitet, eine falsche Trag­
fähigkeitsanalyse oder die falsche 
Kreditlaufzeit hingegen schon.

2. Aspekt: Die Laufzeit
Die geplante Laufzeit der Praxisfinan­
zierung hat einen viel höheren Ein­
fluss auf die Liquiditätsbelastung als 
die Zinssatzdifferenz zum „günstigs­
ten Angebot“. Grundsätzlich befindet 
sich der Praxiskäufer in einem Span­
nungsfeld zwischen dem Wunsch, 
sich schnell zu entschulden, und der 
daraus resultierenden höheren Liqui­
ditätsbelastung.

a) Tilgungsfreie Zeit am Anfang
Um eine mögliche Gewinndelle nach 
der Übernahme einer Einzelpraxis 
abzufangen und die Anlaufzeit bei 
den Einnahmen aus KV-Abrechnun­
gen zu überbrücken, ist die Vereinba­
rung einer tilgungsfreien Zeit am 
Anfang der Finanzierung von ein 
oder zwei Jahren sinnvoll. Förder­
kredite z. B. über die KfW bieten 
anfängliche tilgungsfreie Zeiten von 
bis zu zwei Jahren.

Die vertraglich vereinbarte Tilgung 
sollte nicht zu hoch gewählt werden. 
Sofern möglich, kann die ersparte 
Tilgung der ersten beiden Jahre auf 
einem separaten Konto geparkt 
werden und dann – wenn die Praxis 
in ruhigem Fahrwasser ist – über 
Sondertilgungen zur Entschuldung 
beitragen.

Praxistipp

Für den Kreditnehmer sind um­
fangreiche Sondertilgungsmög­
lichkeiten von Vorteil, auch wenn 
sich die kreditgebende Bank dies 
mit einem etwas höheren Zinssatz 
bezahlen lässt.

b) Fristenkongruenz zur Abschrei-
bung des Praxiswerts
Bei der Wahl der Laufzeit muss die 
Fristenkongruenz zur Abschreibung 
des Praxiswerts immer beachtet 



5/19

8
Radiologen WirtschaftsForum
Informationsdienst für Radiologen 
in Praxis und Klinik

Finanzen | Guerbet informiert

Impressum
Herausgeber
Guerbet GmbH, Otto-Volger-Straße 11,  
65843 Sulzbach/Taunus, Tel. 06196 762-0,  
www.guerbet.de, E-Mail info@guerbet.de

Verlag
IWW Institut für Wissen in der Wirtschaft GmbH 
Niederlassung: Aspastraße 24, 59394 Nordkirchen
Tel. 02596 922-0, Fax 02596 922-80, www.iww.de
Sitz: Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg

Redaktion
Dr. phil. Stephan Voß (Chefredakteur), 
Dipl.-Vw. Bernd Kleinmanns (Redakteur, verantwortlich)

Lieferung
Dieser Informationsdienst ist eine kostenlose  
Serviceleistung der Guerbet GmbH.

Hinweis
Alle Rechte am Inhalt liegen beim Verlag. Nachdruck und 
jede Form der Wiedergabe auch in anderen Medien sind 
selbst auszugsweise nur nach schriftlicher Zustimmung 
des Verlags erlaubt. Der Inhalt dieses Informationsdiens-
tes ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der 
behandelten Themen machen es notwendig, Haftung und 
Gewähr auszuschließen. Der Nutzer ist nicht von seiner 
Verpflichtung entbunden, seine Therapieentscheidungen 
und Verordnungen in eigener Verantwortung zu treffen. 
Dieser Informationsdienst gibt nicht in jedem Fall die 
Meinung der Guerbet GmbH wieder.

CONTRAST FORUM – Neues von Guerbet
Dose&Care® – State of the Art Dosismangement

Im Rahmen seiner strategischen Neuausrichung zum Ausbau integrierter 
Produkt- und Systemlösungen bietet Guerbet dem Radiologen mit Dose&Care® 
eine innovative Dosismanagement Softwarelösung für die Patienten-Strah­
lendosis. Die neue Strahlenschutzverordnung beinhaltet umfangreiche Moni­
toring-, Melde- und Aufzeichnungspflichten, die ein Dosismanagement-
System – auch ohne direkte gesetzliche Vorgabe – sinnvoll erscheinen lässt.

Um den Radiologen in seiner täglichen Routine zu unterstützen, bietet Guerbet 
mit Dose&Care® eine Softwarelösung, die die Patienten-Strahlendosis spei­
chert und eine Reihe von Tools zur Dokumentation und Analyse beinhaltet.

Dose&Care® kann mittels den üblichen Kommunikationsstandards mit den 
Informationssystemen (z. B. PACS, RIS, HIS) des Zentrums oder bildgeben­
den Modalitäten verbunden werden, unabhängig von der Gerätemarke.

Dose&Care® zentralisiert die Daten und erstellt eine Historie der Strahlen-
dosis für jeden Patienten mit der Option, die Daten grafisch, numerisch und 
in Form der effektiven Dosis anzuzeigen. Dose&Care® ist als Medizinpro­
dukt der Klasse I zertifiziert.

•	Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Guerbet Außendienstmitarbeiter 
gerne zur Verfügung. Zusätzlich freuen sich unsere Applikationsspezialisten, 
Ihnen Dose&Care® auf unserem Ausstellungsstand auf dem 100. Deutschen 
Röntgenkongress vorführen zu dürfen.

werden. Sobald die Abschreibung 
des Praxiswerts endet, steigen auto­
matisch der zu versteuernde Gewinn 
und damit die Steuer. Dies senkt die 
privat zur Verfügung stehende Liqui­
dität erheblich.

Merke

Als Faustregel gilt: Die private 
Liquidität sinkt ab dem Zeitpunkt, 
ab dem die Abschreibung des 
Praxiswerts endet, um etwa 
50  Prozent der wegfallenden 
Jahresabschreibung.

Aus diesem Grund ist es wichtig, 
dass zum Ende der Abschreibung des 
Praxiswerts ein guter Teil der Praxis­
finanzierung getilgt ist. Zudem sollte  
zu diesem Zeitpunkt eine „Eingriffs­
möglichkeit“ in die Finanzierung 
bestehen.

Beispiel

Bei einem Praxiswert von 
150.000  Euro, der über sechs 
Jahre abgeschrieben wird,  
beträgt die Jahresabschreibung 
25.000  Euro. 50 Prozent davon 
sind 12.500  Euro jährlich bzw. 
etwas mehr als 1.000  Euro pro 
Monat, die an privater Liquidität 
nicht mehr zur Verfügung stehen.

3. Aspekt: Die Zinsfestschreibung
Grundsätzlich kann man eine Finan­
zierung mit einem festen oder einem 
variablen Zinssatz vereinbaren. In 
Deutschland wird – aus Gründen der 
der Kalkulationssicherheit – meistens 
eine langfristige Zinsfestschreibung 
vereinbart. Da wir uns aktuell in einer 
historischen Niedrigzinsphase befin­
den, kann das Risiko, nicht von wei­
ter fallenden Zinsen profitieren zu 

können, vernachlässigt werden. Eine 
Zinsfestschreibung bietet grundsätz­
lich eine gute Chance, sich gegen 
steigende Zinsen abzusichern.

Die Vorteile einer Finanzierung mit 
variablem Zinssatz – niedrigeres 
Zinsniveau im Vergleich zum Festdar­
lehen und uneingeschränkte Sonder­
tilgungsmöglichkeit – verlieren des­
halb an Bedeutung. Bei der Vereinba­
rung eines Festdarlehens sollten mög­
lichst umfangreiche Sondertilgungs­
möglichkeiten ausgehandelt werden. 

Weitere wichtige Aspekte der Finan­
zierung, wie die Darstellung verschie­
dener Tilgungsmethoden, werden in 
einem Folgebeitrag erläutert.

↘↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

•	„Die Bewertung von Arztpraxen“ in 
RWF Nr. 08/2017




